
Anlage B 
 
Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 96 „Schasiepen“ im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB und 
der Beteiligung der Naturschutzverbände mit dem jeweiligen Prüfergebnis durch die Verwaltung 
 
Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 

vom 
Inhalt Prüfergebnis 

1 Kreis Mettmann 
- Landschaftsplanung und -schutzrecht 
- Wasser- und Abfallwirtschaft 
- Immissionsschutz 
- Umweltbezogener Gesundheitsschutz 
- Straßen- und Hochbau 
- Brandschutz 

17.11. 09 Untere Wasserbehörde: 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der bisher 
vorliegenden Angaben noch keine abschließende 
Stellungnahme zur Niederschlagsentwässerung erfolgen 
kann. Die Erschließung des Plangebiets müsse über eine 
ausreichend leistungsfähige Kanalisation sicher gestellt 
werden.  

Untere Bodenschutzbehörde: 
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
Es wird darauf hingewiesen, dass Maßnahmen auf Grund 
der Ordnungsverfügung seitens des Staatlichen Umweltamts 
auf dem Betriebsgelände der Firma zwar umgesetzt, deren 
Wirksamkeit bislang aber noch nicht abschließend durch 
Messung nachgewiesen worden ist. Es wird deshalb 
angeregt, das Ergebnis dieser Messung abzuwarten und in 
das weitere Aufstellungsverfahren einfließen zu lassen.  

 
 
 

Des Weiteren wird angeregt, die zukünftige Nutzung und 
Erschließung der im Norden befindlichen 
Erweiterungsfläche darzustellen und hier notwendige 
Erschließungsanlagen aus Immissionsschutzgründen entlang 
der Bahntrasse anzuordnen.  
 

Außerdem ist zu prüfen, inwieweit durch Festsetzung die 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Eine abschließende Prüfung, ob Auswirkungen auf die 
Planung bestehen, ist erst nach Auswertung der Ergebnisse 
der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
möglich. 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Lt. Kap. 4.1 der schalltechnischen Untersuchung  vom 
01.10.2009 wurden im Dezember 2006Abnahmemessungen 
durchgeführt. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, 
dass die Anforderungen der Ordnungsverfügung erfüllt 
werden.  

Eine abschließende Prüfung, ob Auswirkungen auf die 
Planung bestehen, ist erst nach Auswertung der Ergebnisse 
der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
möglich. 

Der Anregung  wird nicht gefolgt.  
Eine konkrete Hochbauplanung zur Nutzung der nördlichen 
Erweiterungsfläche liegt noch nicht vor. Zukünftige 
Erweiterungen müssen - einen entsprechenden Grunderwerb 
vorausgesetzt - die schalltechnisch festgesetzten 
Anforderungen des Bebauungsplans erfüllen. 

Im Bebauungsplan sind die Gebäudehöhen durch 
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

zukünftige Höhe der Gebäude begrenzt werden kann um 
negative Einflüsse auf die Licht- und Luftverhältnisse der 
angrenzenden Wohn- und Schulnutzung zu vermeiden.  

Untere Landschaftsbehörde: 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. Es wird aber darauf 
hingewiesen, dass wegen des angrenzenden 
Landschaftsschutzgebiets eine Beteiligung der 
Fachausschüsse des Kreises Mettmann nur dann nicht 
erforderlich wird, wenn die Planung keine Auswirkungen 
auf das Landschaftsschutzgebiet hat. Des Weiteren wird 
darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der 
artenschutzrechtlichen Belange erforderlich ist. 
Die Umweltprüfung sollte eine Aussage beinhalten, ob im 
Plangebiet Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten streng 
geschützter Arten gemäß § 10 Absatz 2 Ziffer 11 BNatSchG 
sowie europäischer Vogelarten gemäß Anhang I oder 
Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG - Vogelschutz-
Richtlinie (V- RL) betroffen sind.  

Zur Eingriffsregelung wird angeregt, darzustellen, inwieweit 
die Planung Eingriffe bedingt, welche über das bestehende 
Baurecht hinaus gehen. 

Festsetzungen begrenzt. Im Zusammenspiel mit der 
festgesetzten Baumassenzahl und den Abstandsflächen-
regelungen der Landesbauordnung können die 
beschriebenen negativen Auswirkungen begrenzt werden. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Im landschaftspflegerischen Begleitplan zur Bauleitplanung 
wird die Betroffenheit der planungsrelevanten Arten 
geprüft. Es wird ausgeführt, dass im Plangebiet und in den 
angrenzenden Flächen des Landschaftsschutzgebietes 
vorkommende Arten nicht oder nur geringfügig betroffen 
sein werden. Die entsprechenden Ausführungen sind 
Bestandteil der Umweltprüfung. 
Eine abschließende Prüfung, ob Auswirkungen auf die 
Planung bestehen, ist erst nach Auswertung der Ergebnisse 
der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
möglich. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht. 

Im landschaftspflegerischen Begleitplan zur Bauleitplanung 
wird eine entsprechende Bilanzierung vorgenommen. 

2 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 22  
- Kampfmittelbeseitigung - 

19.11. 09 Es liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von 
Kampfmitteln vor. Es werden allgemein gültige  
Sicherheitshinweise zur Durchführung von Baumaßnahmen 
gegeben. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   
Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht. 

Die Hinweise werden im Rahmen der nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren befolgt. 

3 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 59 -Luftverkehr-  

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

4 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Immissionsschutz 

28.10. 09 Es wird auf die Zuständigkeit des Kreises Mettmann als 
untere Immissionsschutzbehörde hingewiesen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

5 Geologischer Dienst NRW - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
6 Landesbetrieb Straßen,  

RN Rhein-Berg 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

7 Landesbetrieb Straßen, RN Rhein-
Berg 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

8 Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW 

10.11. 09 Es wird angeregt, zur Vermeidung von Konflikten zwischen 
der geplanten Bebauung und dem angrenzenden Wald einen 
möglichst großen Abstand einzuhalten. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   
Eine abschließende Prüfung, ob Auswirkungen auf die 
Planung bestehen, ist erst nach Auswertung der Ergebnisse 
der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
möglich. 

9 LVR Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

10 LVR Rheinisches Amt für 
Bodendenkmalpflege 

15.12. 09 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
Auf die §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW wird 
verwiesen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   
Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht. 

Die Hinweise werden im Rahmen späterer 
Baugenehmigungsverfahren befolgt. 

11 Bergisch-Rheinischer 
Wasserverband (BRW) 

26.10. 09 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

12 Industrie- und Handelskammer 
(IHK) 

17.11. 09 Es wird angeregt, der ansässigen Firma durch die 
Festsetzungen einen größtmöglichen Entwicklungsspielraum 
zu ermöglichen. 
Darüber hinaus wird angeregt, den geplanten Ausschluss 
von Einzelhandelsbetrieben unter Zuhilfenahme des 
Einzelhandelsgutachtens zu untermauern und den Aspekt 
der Verkehrserzeugung hintanzustellen.  
Es wird angeregt, den Bestand der überplanten 
Wohnnutzung im Norden der Firma zu konkretisieren und 
ggfs. Erweiterungen dieser Nutzung gänzlich 
auszuschließen. 
Außerdem ist durch geeignete Festsetzungen zu vermeiden, 
dass im Falle einer Neubebauung das Wohngebäude näher 
an das Gewerbegrundstück heranrückt, als es zurzeit der Fall 
ist.  

Der Anregung wird im Rahmen der Festsetzungen 
weitest gehend entsprochen. 
 
Den übrigen Anregungen wird nicht gefolgt:  
Unter Kap. 6.2.c der Begründung wird der Ausschluss von 
Einzelhandelsbetrieben aus Sicht der Verwaltung 
hinreichend dargelegt; die Ausführungen gehen mit den 
Aussagen des Haaner Einzelhandelskonzepts konform.  

Der verkehrliche Aspekt ist in Bezug zum Immissionsschutz 
für die benachbarten Wohnnutzungen zwingend zu 
berücksichtigen. Eine Vernachlässigung würde die 
Rechtssicherheit der Planung gefährden, da hiermit ein 
Abwägungsfehler bzw. -ausfall vorläge. 

Durch eine Festsetzung gemäß § 1 (10) BauNVO wird die 
Erweiterung der Wohnnutzung im Rahmen des 
Bestandsschutzes reglementiert. Ein gänzlicher Ausschluss 
von Erweiterungsmöglichkeiten liefe dem Abwägungsgebot 
(hier: der privaten Interessen untereinander) zuwider und 
gefährdet somit die Rechtssicherheit der Planung. 

Eine Neubebauung mit einem Wohngebäude ist auf Grund 
des hier festgesetzten Gewerbegebiets grundsätzlich 
ausgeschlossen.  

13 Einzelhandels- und 
Dienstleistungsverband 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

14 Handwerkskammer Düsseldorf 23.11. 09 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.   
15 RWE Rhein-Ruhr Netzservice, 

Neuss 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

16 PLEdoc GmbH 26.10. 09 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  

17 Deutsche Telekom AG - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

18 ISH NRW GmbH - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

19 Stadtwerke Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

20 Bezirksregierung Arnsberg, 
Bergbau und Energie in Nordrhein-
Westfalen 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

21 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

22 Eisenbahn-Bundesamt, Köln 22.10. 09 Es wird darauf hingewiesen, dass sich die überplanten 
Flurstücke Gemarkung Haan, Flur 29, Nummern 49 und 140 
im Eigentum der Deutsche Bahn AG befinden und 
Betriebsanlagen im Sinne des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes darstellen. Eine Überplanung sei erst 
nach Durchführung eines Freistellungsverfahrens möglich.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   
Die entsprechenden Flächen werden im Rahmen der 
Erarbeitung des Bauleitplan-Entwurfs zur Offenlage aus 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans heraus 
genommen, da sie als Erweiterungsflächen nicht in Frage 
kommen. 

23 Deutsche Bahn Services 
Immobilien 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

24 Busverkehr Rheinland GmbH  - Es liegt keine Stellungnahme vor.  

26 Rheinbahn Düsseldorf 11.11. 09 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  

27 Wehrbereichsverwaltung III 07.12. 09 Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
Wenn Gebäude, Gebäudeteile sonstige bauliche Anlagen, 
„untergeordnete Gebäudeteile“ oder Aufbauten, wie z. B. 
Werbe und Antennenanlagen geplant und realisiert werden, 
die einzeln oder zusammen die festgesetzte Höhe 
übersteigen, wird in jedem Einzellfall über eine erneute 
Abstimmung gebeten.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   
Auswirkungen auf die Planung bestehen nicht. 

Die Hinweise werden im Rahmen der nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren befolgt. 

28 Polizeistation Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
29 Landwirtschaftskammer Rheinland - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
30 Erzbistum Köln - Generalvikariat - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
31 Katholische Kirchengemd. Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
32 Evangelisches Landeskirchenamt - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
33 Evangelische Kirchengemd. Haan - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
34 Freie evangelische Gemeinde - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
35 Neuapostolische Kirche NRW 22.10.09 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.   
36 Neuapostolische Kirche,  

Gemeinde Haan 
- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

37 Finanzamt Hilden,  Bewertungs-
stelle 

- Es liegt keine Stellungnahme vor.  

Naturschutzverbände - kein Träger öffentlicher Belange 
38 Landesbüro der Naturschutzverbd. - Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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Wehrbereichsverwaltung West 	 Düsseldorf, 07-. Dezember 2009 
III 4 Az 45-03-03 	 Telefon: (0211) 959 - 2313 
Ord-Nr.: Westl E 631 09 a 	 Telefax: (0211) 959 - 2281 

Bearbeiter: RAmtm Schrammen 
E-Mail: 
wbvwestiuw4toeb@bundeswehr.org 

Wehrbereichsverwaltung West. Postfach 301054.40410 Düsseldorf 

Stadt Haan 

Alleestraße 8 


Ein~,. 1O. uez. 2009 
42781 Haan 

Amt: 

• Betreff: Bauleitplanung; 

hier: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Am Schasiepen" 


Bezug: 	 Ihr Schreiben vom 19.10.09 Az 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Bezugnahme auf das o.a. Schreiben teile ich Ihnen mit, dass - unter Berücksichtigung der 

von mir wahrzunehmenden Belange - bei Einhaltung der Bauhöhen (Seite 58 Ihrer Begründung 

zum BPL) - 2rundsätzlich keine Bedenken gegen die Realisierung der o.a. Planung bestehen. 

Es kann meinerseits jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Gebäude, Gebäudeteile, sonstige 

bauliche Anlagen, "untergeordnete Gebäudeteile" oder Aufbauten wie z.B. Antennenanlagen 

geplant und realisiert werden, die einzeln oder zusammen die o.a. festgesetzte Höhe übersteigen. 

• 	 Sollte dieses der Fall sein, so bitte ich in jedem Einzelfall eine erneute Abstimmung mit mir 

durchzuführen. 

Die eingetretene Verzögerung in der Beantwortung Ihres o.a. Schreibens bitte ich zu 
entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 


Haup!!j!z püsseldorf: ~ Bankverbindung: Außen,telle Wlesbaden: ~ 
Wilhelm-Raabe-Str. 46 Vermittlung: (0211) 959·0 Deutsche Bundesbank Moltkering 9 Vermittlung: (0611) 799 0 
40470 Düsseldorf / Telefax: (0211) 959 - 2187 Filiale Saarbrücken 65189 Wiesbaden Telefax: (0611) 799 1699 
www.wbv-west.de Bw-Kennzahl: 3221 BLZ 590 000 00 Bw-Kennzahl: 4224 

Konto-Nr.: 590 010 20 

http:19.10.09
mailto:wbvwestiuw4toeb@bundeswehr.org


LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

,t:t: 	 ,Sv,- 7t (/5 ' 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
Endenicher Straße 133 . 53115 Bonn Oatum und Zeichen bitte stets angeben 

Stadt Haan 	 15.12.2009 
333.45-44.1/09-004

Postfach 1665 

42760 Haan 	 Frau Sahl 
Tel 02289834-190 
Fax 02218284-1502 
Lsahl@lvr.de 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Am Schasiepen" 

hier: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 


Ihr Schreiben vom 19.10.2009 - Az.: 61-Bo; 


Sehr geehrter Herr Bolz, 


für die Übersendung der Beteiligungsunterlagen zur Aufstellung des o.a. Bebau

ungsplanes danke ich Ihnen. 


Konkrete Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmälern liegen für das Plangebiet 

derzeit nicht vor. Bedenken und Anregungen werden deshalb im Rahmen des Ver

fahrens nicht vorgebracht. Besondere Anforderungen an die Umweltprüfung ergeben 

sich deshalb aus bodendenkmalpflegerischer Sicht nicht. 


• 	 Auf die §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW wird verwiesen. 
Es wird angeregt einen entsprechenden Hinweis in den Satzungstext aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 


f~~ 
(1. Sahl) 

Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 
o 
o 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 
m 

N 

s: 

U) 

Besucheranschrift: 53115 Bonn, Endenicher Straße 129, 129a und 133 

Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 


o OB-Hauptbahnhof Bonn, Straßenbahnhaltestelle Bonn-Hauptbahnhof BIe: WELADEDD, IBAN: OE 84 3005 0000 0000 060061 
<;' 
N Bushaltestelle Karlstraße, Unien 608, 609, 610, 611, 800, 843, 845 	 Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 501 (BLZ 370 10050) 
co USt-ldNr.: OE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 	 BIe: PBNKDEFF370, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501 '" 

mailto:Lsahl@lvr.de



	frühzAnregTÖB
	AnregTÖB.pdf
	Wehr

	frühzAnregergänz

